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Textgegenüberstellung 
Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel I 

Änderungen des Strafgesetzbuches 
Andere Begriffsbestimmungen Andere Begriffsbestimmungen 
§ 74. (1) ... § 74. (1) ... 

 4a. Beamter eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union: jeder, der 
nach dem Strafrecht eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen 
Union Beamter oder Amtsträger ist und auch bei sinngemäßer 
Anwendung der Z 4 Beamter wäre; 

 4b. Gemeinschaftsbeamter: jeder, der Beamter oder Vertragsbediensteter im 
Sinne des Statuts der Beamten der Europäischen Gemeinschaften oder der 
Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der 
Europäischen Gemeinschaften ist oder der den Europäischen 
Gemeinschaften von den Mitgliedstaaten oder von öffentlichen oder 
privaten Einrichtungen zur Verfügung gestellt wird und dort mit 
Aufgaben betraut ist, die den Aufgaben der Beamten oder sonstigen 
Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften entsprechen; 
Gemeinschaftsbeamte sind auch die Mitglieder von Einrichtungen, die 
nach den Verträgen zur Gründung der Europäischen Gemeinschaften 
errichtet wurden, und die Bediensteten dieser Einrichtungen, die 
Mitglieder der Kommission, des Gerichtshofs und des Rechnungshofs der 
Europäischen Gemeinschaften sowie die Organwalter und Bediensteten 
des Europäischen Polizeiamtes (Europol); 

 4c. ausländischer Beamter: jeder, der in einem anderen Staat ein Amt in der 
Gesetzgebung, Verwaltung oder Justiz innehat, der eine öffentliche 
Aufgabe für einen anderen Staat oder eine Behörde oder ein öffentliches 
Unternehmen eines solchen wahrnimmt oder der Beamter oder 
Bevollmächtigter einer internationalen Organisation ist; 

 4a. Amtsträger: jeder, der für Österreich, für einen anderen Staat oder für eine 
internationale Organisation ein Amt in der Gesetzgebung, Verwaltung 
oder Justiz innehat oder sonst mit öffentlichen Aufgaben, einschließlich in 
öffentlichen Untenehmen, betraut ist mit Ausnahme von Mitgliedern 
inländischer verfassungsmäßiger Vertretungskörper; 

 4b. Gemeinschaftsbeamter: jeder, der Beamter oder Vertragsbediensteter im 
Sinne des Statuts der Beamten der Europäischen Gemeinschaften oder der 
Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der 
Europäischen Gemeinschaften ist oder der den Europäischen 
Gemeinschaften von den Mitgliedstaaten oder von öffentlichen oder 
privaten Einrichtungen zur Verfügung gestellt wird und dort mit 
Aufgaben betraut ist, die den Aufgaben der Beamten oder sonstigen 
Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften entsprechen; 
Gemeinschaftsbeamte sind auch die Mitglieder von Einrichtungen, die 
nach den Verträgen zur Gründung der Europäischen Gemeinschaften 
errichtet wurden, und die Bediensteten dieser Einrichtungen, die 
Mitglieder der Kommission, des Europäischen Parlaments, des 
Gerichtshofs und des Rechnungshofs der Europäischen Gemeinschaften 
sowie die Organwalter und Bediensteten des Europäischen Polizeiamtes 
(Europol); 

  4c. Schiedsrichter: jeder, der seine Aufgaben nach Maßgabe des 
innerstaatlichen Schiedsrechts wahrnimmt; 

Widerrechtlicher Zugriff auf ein Computersystem Widerrechtlicher Zugriff auf ein Computersystem 
§ 118a. (1) Wer sich in der Absicht, sich oder einem anderen Unbefugten von § 118a. (1) Wer sich in der Absicht, sich oder einem anderen Unbefugten von 
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in einem Computersystem gespeicherten und nicht für ihn bestimmten Daten 
Kenntnis zu verschaffen und dadurch, dass er die Daten selbst benützt, einem 
anderen, für den sie nicht bestimmt sind, zugänglich macht oder veröffentlicht, 
sich oder einem anderen einen Vermögensvorteil zuzuwenden oder einem anderen 
einen Nachteil zuzufügen, zu einem Computersystem, über das er nicht oder nicht 
allein verfügen darf, oder zu einem Teil eines solchen Zugang verschafft, indem er 
spezifische Sicherheitsvorkehrungen im Computersystem verletzt, ist mit 
Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen 
zu bestrafen. 

in einem Computersystem gespeicherten und nicht für ihn bestimmten Daten 
Kenntnis zu verschaffen und dadurch, dass er die Daten selbst benützt, einem 
anderen, für den sie nicht bestimmt sind, zugänglich macht oder veröffentlicht, 
sich oder einem anderen einen Vermögensvorteil zuzuwenden oder einem anderen 
einen Nachteil zuzufügen, zu einem Computersystem, über das er nicht oder nicht 
allein verfügen darf, oder zu einem Teil eines solchen Zugang verschafft, indem er 
spezifische Sicherheitsvorkehrungen im Computersystem überwindet, ist mit 
Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu 
bestrafen. 

(2) .... (2) ... 
 (3) Wer die Tat als Mitglied einer kriminellen Vereinigung begeht, ist mit 

Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu bestrafen. 
Datenbeschädigung Datenbeschädigung 

§ 126a. (1) ... § 126a. (1) ... 
(2) Wer durch die Tat an den Daten einen 3 000 Euro übersteigenden 

Schaden herbeiführt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe 
bis zu 360 Tagessätzen, wer einen 50 000 Euro übersteigenden Schaden 
herbeiführt, mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu bestrafen. 

(2) Wer durch die Tat an den Daten einen 3 000 Euro übersteigenden 
Schaden herbeiführt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe 
bis zu 360 Tagessätzen, wer einen 50 000 Euro übersteigenden Schaden 
herbeiführt oder die Tat als Mitglied einer kriminellen Vereinigung begeht, mit 
Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu bestrafen. 

Störung der Funktionsfähigkeit eines Computersystems Störung der Funktionsfähigkeit eines Computersystems 
§ 126b. Wer die Funktionsfähigkeit eines Computersystems, über das er nicht 

oder nicht allein verfügen darf, dadurch schwer stört, dass er Daten eingibt oder 
übermittelt, ist, wenn die Tat nicht nach § 126a mit Strafe bedroht ist, mit 
Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen 
zu bestrafen. 

§ 126b. (1) Wer die Funktionsfähigkeit eines Computersystems, über das er 
nicht oder nicht allein verfügen darf, dadurch schwer stört, dass er Daten eingibt 
oder übermittelt, ist, wenn die Tat nicht nach § 126a mit Strafe bedroht ist, mit 
Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen 
zu bestrafen. 

 (2) Wer durch die Tat eine längere Zeit andauernde Störung der 
Funktionsfähigkeit eines Computersystems herbeiführt, ist mit Freiheitsstrafe bis 
zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen, wer die Tat als 
Mitglied einer kriminellen Vereinigung begeht, mit Freiheitsstrafe von sechs 
Monaten bis zu fünf Jahren zu bestrafen. 

Geldwäscherei Geldwäscherei 
§ 165. (1) Wer Vermögensbestandteile, die aus einem Verbrechen, einem 

Vergehen nach den §§ 223, 224, 225, 229, 230, 269, 278, 278d, 288, 289, 293, 295 
oder 304 bis 308 oder einem in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden 
Finanzvergehen des Schmuggels oder der Hinterziehung von Eingangs- oder 

§ 165. (1) Wer Vermögensbestandteile, die aus einem Verbrechen, einem 
Vergehen nach den §§ 168c Abs. 1, 168d, 223, 224, 225, 229, 230, 269, 278, 
278d, 288, 289, 293, 295 oder 304 bis 308 oder einem in die Zuständigkeit der 
Gerichte fallenden Finanzvergehen des Schmuggels oder der Hinterziehung von 
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Ausgangsabgaben eines anderen herrühren, verbirgt oder ihre Herkunft 
verschleiert, insbesondere, indem er im Rechtsverkehr über den Ursprung oder die 
wahre Beschaffenheit dieser Vermögensbestandteile, das Eigentum oder sonstige 
Rechte an ihnen, die Verfügungsbefugnis über sie, ihre Übertragung oder darüber, 
wo sie sich befinden, falsche Angaben macht, ist mit Freiheitsstrafe bis zu zwei 
Jahren oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. 

Eingangs- oder Ausgangsabgaben eines anderen herrühren, verbirgt oder ihre 
Herkunft verschleiert, insbesondere, indem er im Rechtsverkehr über den 
Ursprung oder die wahre Beschaffenheit dieser Vermögensbestandteile, das 
Eigentum oder sonstige Rechte an ihnen, die Verfügungsbefugnis über sie, ihre 
Übertragung oder darüber, wo sie sich befinden, falsche Angaben macht, ist mit 
Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu 
bestrafen. 

... ... 
Förderungsmißbrauch Förderungsmißbrauch 

§ 153b. (1) .... § 153b. (1) .... 
(2) Nach Abs. 1 ist auch zu bestrafen, wer die Tat als leitender Angestellter (§ 

309) einer juristischen Person oder einer Personengemeinschaft ohne 
Rechtspersönlichkeit, der die Förderung gewährt wurde, oder zwar ohne 
Einverständnis mit demjenigen, dem die Förderung gewährt wurde, aber als 
dessen leitender Angestellter (§ 309) begeht. 

(2) Nach Abs. 1 ist auch zu bestrafen, wer die Tat als leitender Angestellter (§ 
306a) einer juristischen Person oder einer Personengemeinschaft ohne 
Rechtspersönlichkeit, der die Förderung gewährt wurde, oder zwar ohne 
Einverständnis mit demjenigen, dem die Förderung gewährt wurde, aber als 
dessen leitender Angestellter  (§ 306a) begeht. 

... ... 
Betrügerisches Vorenthalten von Sozialversicherungsbeiträgen und    
Zuschlägen nach dem Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetz 

Betrügerisches Vorenthalten von Sozialversicherungsbeiträgen und    
Zuschlägen nach dem Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetz 

§ 153d. .... § 153d. .... 
(3) Nach Abs. 1 und 2 ist gleich einem Dienstgeber zu bestrafen, wer die Tat 

als leitender Angestellter (§ 309) einer juristischen Person oder einer 
Personengemeinschaft ohne Rechtspersönlichkeit, oder zwar ohne Einverständnis 
mit dem Dienstgeber, aber als dessen leitender Angestellter (§ 309) begeht. 

(3) Nach Abs. 1 und 2 ist gleich einem Dienstgeber zu bestrafen, wer die Tat 
als leitender Angestellter (§ 306a) einer juristischen Person oder einer 
Personengemeinschaft ohne Rechtspersönlichkeit, oder zwar ohne Einverständnis 
mit dem Dienstgeber, aber als dessen leitender Angestellter (§ 306a) begeht. 

Organisierte Schwarzarbeit Organisierte Schwarzarbeit 
§ 153e. (1) .... § 153e. (1) .... 
(2) Nach Abs. 1 ist auch zu bestrafen, wer eine der dort genannten 

Handlungen als leitender Angestellter (§ 309 StGB) einer juristischen Person oder 
einer Personengemeinschaft ohne Rechtspersönlichkeit begeht. 

(2) Nach Abs. 1 ist auch zu bestrafen, wer eine der dort genannten 
Handlungen als leitender Angestellter (§ 306a StGB) einer juristischen Person 
oder einer Personengemeinschaft ohne Rechtspersönlichkeit begeht. 

Gemeinsame Bestimmungen über die Verantwortlichkeit leitender           
Angestellter 

Gemeinsame Bestimmungen über die Verantwortlichkeit leitender            
Angestellter 

§ 161. (1) Nach den §§ 156, 158, 159 und 162 ist gleich einem Schuldner, 
nach § 160 gleich einem Gläubiger zu bestrafen, wer eine der dort genannten 
Handlungen als leitender Angestellter (§ 309) einer juristischen Person oder einer 

§ 161. (1) Nach den §§ 156, 158, 159 und 162 ist gleich einem Schuldner, 
nach § 160 gleich einem Gläubiger zu bestrafen, wer eine der dort genannten 
Handlungen als leitender Angestellter (§ 306a) einer juristischen Person oder einer 
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Personengemeinschaft ohne Rechtspersönlichkeit begeht. Ebenso ist nach den 
genannten Bestimmungen zu bestrafen, wer zwar ohne Einverständnis mit dem 
Schuldner oder Gläubiger, aber als dessen leitender Angestellter (§ 309) handelt. 

Personengemeinschaft ohne Rechtspersönlichkeit begeht. Ebenso ist nach den 
genannten Bestimmungen zu bestrafen, wer zwar ohne Einverständnis mit dem 
Schuldner oder Gläubiger, aber als dessen leitender Angestellter (§ 306a) handelt. 

(2) Nach § 160 Abs. 2 ist auch zu bestrafen, wer eine der dort genannten 
Handlungen als leitender Angestellter (§ 309) einer juristischen Person oder einer 
Personengemeinschaft ohne Rechtspersönlichkeit begeht, der eine der dort 
bezeichneten Aufgaben übertragen worden ist. 

(2) Nach § 160 Abs. 2 ist auch zu bestrafen, wer eine der dort genannten 
Handlungen als leitender Angestellter (§ 306a) einer juristischen Person oder einer 
Personengemeinschaft ohne Rechtspersönlichkeit begeht, der eine der dort 
bezeichneten Aufgaben übertragen worden ist. 

 Geschenkannahme durch Bedienstete oder Beauftragte 
 § 168c. (1) Ein Bediensteter oder Beauftragter eines Unternehmens, der im 

geschäftlichen Verkehr für die pflichtwidrige Vornahme oder Unterlassung einer 
Rechtshandlung von einem anderen für sich oder einen Dritten einen Vorteil 
fordert, annimmt oder sich versprechen lässt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu zwei 
Jahren zu bestrafen. 

 (2) Übersteigt der Wert des Vorteils 3 000 Euro, so ist der Täter mit 
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen. 

 (3) Wer lediglich einen geringfügigen Vorteil annimmt oder sich versprechen 
lässt, ist nach Abs. 1 nicht zu bestrafen, es sei denn, dass die Tat gewerbsmäßig 
begangen wird. 

 Bestechung von Bediensteten oder Beauftragten 
 § 168d. Wer einem Bediensteten oder Beauftragten eines Unternehmens im 

geschäftlichen Verkehr für die pflichtwidrige Vornahme oder Unterlassung einer 
Rechtshandlung für ihn oder einen Dritten einen nicht bloß geringfügigen Vorteil 
anbietet, verspricht oder gewährt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren zu 
bestrafen. 

 Berechtigung zur Anklage 
 § 168e. Die strafbaren Handlungen nach § 168c Abs. 1 sowie nach § 168d 

sind nur auf Verlangen des Verletzten oder eines der nach § 14 Abs. 1 erster Satz 
des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb 1984 - UWG, BGBl. 
Nr. 448, zur Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs Berechtigten zu 
verfolgen. 
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Nötigung von Mitgliedern eines verfassungsmäßigen Vertretungskörpers, 
einer Regierung, des Verfassungsgerichtshofs, des Verwaltungsgerichtshofs 
oder des Obersten Gerichtshofs oder des Präsidenten oder Vizepräsidenten 

des Rechnungshofs 

Nötigung von Mitgliedern eines verfassungsmäßigen Vertretungskörpers, 
einer Regierung, des Verfassungsgerichtshofs, des Verwaltungsgerichtshofs 

oder des Obersten Gerichtshofs oder des Präsidenten des Rechnungshofs 
oder des Leiters eines Landesrechnungshofs 

§ 251. Wer ein Mitglied des Nationalrats, des Bundesrats, der 
Bundesversammlung, der Bundesregierung, eines Landtags, einer 
Landesregierung, des Verfassungsgerichtshofs, des Verwaltungsgerichtshofs oder 
des Obersten Gerichtshofs oder den Präsidenten oder Vizepräsidenten des 
Rechnungshofs mit Gewalt oder durch gefährliche Drohung nötigt oder hindert, 
seine Befugnisse überhaupt oder in einem bestimmten Sinn auszuüben, ist mit 
Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren und im Fall einer schweren 
Nötigung (§ 106) mit Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren zu bestrafen. 

§ 251. Wer ein Mitglied des Nationalrats, des Bundesrats, der 
Bundesversammlung, der Bundesregierung, eines Landtags, einer 
Landesregierung, des Verfassungsgerichtshofs, des Verwaltungsgerichtshofs oder 
des Obersten Gerichtshofs oder den Präsidenten des Rechnungshofs oder den 
Leiter eines Landesrechnungshofs oder deren Stellvertreter mit Gewalt oder durch 
gefährliche Drohung nötigt oder hindert, seine Befugnisse überhaupt oder in 
einem bestimmten Sinn auszuüben, ist mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis 
zu fünf Jahren und im Fall einer schweren Nötigung (§ 106) mit Freiheitsstrafe 
von einem bis zu zehn Jahren zu bestrafen. 

Geschenkannahme durch Beamte Geschenkannahme durch Amtsträger oder Schiedsrichter 
§ 304. (1) Ein Beamter, ein Beamter eines anderen Mitgliedstaates der 

Europäischen Union oder ein Gemeinschaftsbeamter, der für die pflichtwidrige 
Vornahme oder Unterlassung eines Amtsgeschäftes von einem anderen für sich 
oder einen Dritten einen Vorteil fordert, annimmt oder sich versprechen läßt, ist 
mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen. 

§ 304. (1) Ein Amtsträger oder Schiedsrichter, der für eine Handlung oder 
Unterlassung im Zusammenhang mit seiner Amtsführung von einem anderen für 
sich oder einen Dritten einen Vorteil fordert, annimmt oder sich versprechen lässt, 
ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen. 

(2) Ein Beamter, der für die pflichtgemäße Vornahme oder Unterlassung 
eines Amtsgeschäftes von einem anderen für sich oder einen Dritten einen Vorteil 
fordert, annimmt oder sich versprechen läßt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu einem 
Jahr zu bestrafen. 

(2) Ein österreichischer Amtsträger oder Schiedsrichter, ein Amtsträger oder 
Schiedsrichter eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union oder ein 
Gemeinschaftsbeamter, der außer dem Fall des Abs. 1 im Hinblick auf seine 
Amtsführung von einem anderen für sich oder einen Dritten einen Vorteil fordert, 
annimmt oder sich versprechen lässt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr zu 
bestrafen. 

.... .... 
Geschenkannahme durch leitende Angestellte eines öffentlichen 

Unternehmens 
entfällt 

§ 305. (1) Wer für die Vornahme oder Unterlassung einer Rechtshandlung, 
die er als leitender Angestellter eines öffentlichen Unternehmens vornehmen kann, 
von einem anderen einen Vorteil für sich oder einen Dritten fordert, annimmt oder 
sich versprechen läßt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr, ist jedoch sein 
Vorsatz auf eine pflichtwidrige Vornahme oder Unterlassung der Rechtshandlung 
gerichtet, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen. 

 

(2) Erfolgt die Vornahme oder Unterlassung der Rechtshandlung  
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pflichtgemäß, so ist der Täter nach Abs. 1 nicht zu bestrafen, wenn er lediglich 
einen geringfügigen Vorteil annimmt oder sich versprechen läßt und nicht 
gewerbsmäßig handelt. 

Geschenkannahme durch Mitarbeiter und sachverständige Berater Geschenkannahme durch Mitarbeiter und sachverständige Berater 
§ 306a. (1) Wer als Mitarbeiter eines leitenden Angestellten eines 

öffentlichen Unternehmens die Geschäftsführung durch Auskünfte, Vorschläge 
oder Unterlagen regelmäßig beeinflußt und in dieser Eigenschaft für eine auf die 
pflichtwidrige Vornahme oder Unterlassung einer Rechtshandlung durch den 
leitenden Angestellten gerichtete Beeinflussung für sich oder einen Dritten einen 
Vorteil fordert, annimmt oder sich versprechen läßt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu 
zwei Jahren zu bestrafen. 

§ 306a. (1) Wer als Mitarbeiter eines leitenden Angestellten eines 
öffentlichen Unternehmens die Geschäftsführung durch Auskünfte, Vorschläge 
oder Unterlagen regelmäßig beeinflußt und in dieser Eigenschaft für eine auf die 
parteiliche Vornahme oder Unterlassung einer Rechtshandlung durch den 
leitenden Angestellten gerichtete Beeinflussung für sich oder einen Dritten einen 
Vorteil fordert, annimmt oder sich versprechen läßt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu 
zwei Jahren zu bestrafen. 

(2) Ebenso ist zu bestrafen, wer als gegen Entgelt tätiger sachverständiger 
Berater einen Beamten oder einen leitenden Angestellten eines öffentlichen 
Unternehmens bei der Führung der Amtsgeschäfte oder bei der Geschäftsführung 
durch Auskünfte, Vorschläge oder Unterlagen maßgebend beeinflußt und in dieser 
Eigenschaft für eine auf die pflichtwidrige Vornahme oder Unterlassung eines 
Amtsgeschäftes durch den Beamten oder einer Rechtshandlung durch den 
leitenden Angestellten gerichtete Beeinflussung für sich oder einen Dritten einen 
Vorteil fordert, annimmt oder sich versprechen läßt. 

(2) Ebenso ist zu bestrafen, wer als gegen Entgelt tätiger sachverständiger 
Berater einen Beamten oder einen leitenden Angestellten eines öffentlichen 
Unternehmens bei der Führung der Amtsgeschäfte oder bei der Geschäftsführung 
durch Auskünfte, Vorschläge oder Unterlagen maßgebend beeinflußt und in dieser 
Eigenschaft für eine auf die parteiliche Vornahme oder Unterlassung eines 
Amtsgeschäftes durch den Beamten oder einer Rechtshandlung durch den 
leitenden Angestellten gerichtete Beeinflussung für sich oder einen Dritten einen 
Vorteil fordert, annimmt oder sich versprechen läßt. 

 (3) Als öffentliches Unternehmen gilt jedes Unternehmen, das von einer oder 
mehreren Gebietskörperschaften selbst betrieben wird oder an dem eine oder 
mehrere Gebietskörperschaften unmittelbar oder mittelbar mit mindestens 50 vH 
des Stamm-, Grund- oder Eigenkapitals beteiligt sind, jedenfalls aber jedes 
Unternehmen, dessen Gebarung der Überprüfung durch den Rechnungshof 
unterliegt. 

 (4) Unter leitenden Angestellten sind Angestellte eines Unternehmens, auf 
dessen Geschäftsführung ihnen ein maßgeblicher Einfluss zusteht, zu verstehen. 
Ihnen stehen Geschäftsführer, Mitglieder des Vorstands oder Aufsichtsrats und 
Prokuristen ohne Angestelltenverhältnis gleich. 

Bestechung Bestechung 
§ 307. (1) Wer § 307. (1) Wer 

 1. einem Beamten, einem Beamten eines anderen Mitgliedstaates der 
Europäischen Union oder einem Gemeinschaftsbeamten für die 
pflichtwidrige Vornahme oder Unterlassung eines Amtsgeschäftes (§ 304 
Abs. 1), 

 1. einem Amtsträger oder Schiedsrichter für eine Handlung oder 
Unterlassung im Zusammenhang mit dessen Amtsführung (§ 304 Abs. 1), 
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 2. einem leitenden Angestellten eines öffentlichen Unternehmens für die 
pflichtwidrige Vornahme oder Unterlassung einer Rechtshandlung (§ 305 
Abs. 1), 

 6. außer dem Fall der Z 1 einem ausländischen Beamten für die 
pflichtwidrige Vornahme oder Unterlassung eines Amtsgeschäftes, um im 
internationalen Geschäftsverkehr einen Auftrag oder sonst einen 
unbilligen Vorteil zu erlangen oder zu behalten, 

 3. einem Sachverständigen für die Erstattung eines unrichtigen Befundes 
oder Gutachtens (§ 306), 

 2. einem Sachverständigen für die Erstattung eines unrichtigen Befundes 
oder Gutachtens (§ 306), 

 4. einem Mitarbeiter eines leitenden Angestellten eines     öffentlichen 
Unternehmens für eine auf die pflichtwidrige Vornahme oder 
Unterlassung einer Rechtshandlung gerichtete Beeinflussung (§ 306a 
Abs. 1), 

 3. einem Mitarbeiter eines leitenden Angestellten eines öffentlichen 
Unternehmens für eine auf die parteiliche Vornahme oder Unterlassung 
einer Rechtshandlung gerichtete Beeinflussung (§ 306a Abs. 1) oder 

 5. einem gegen Entgelt tätigen sachverständigen Berater für eine auf die 
pflichtwidrige Vornahme oder Unterlassung eines Amtsgeschäftes oder 
einer Rechtshandlung gerichtete Beeinflussung (§ 306a Abs. 2) oder 

 4. einem gegen Entgelt tätigen sachverständigen Berater für eine auf die 
parteiliche Vornahme oder Unterlassung eines Amtsgeschäftes oder einer 
Rechtshandlung gerichtete Beeinflussung (§ 306a Abs. 2) 

für ihn oder einen Dritten einen Vorteil anbietet, verspricht oder gewährt, ist mit 
Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren zu bestrafen. 

für ihn oder einen Dritten einen Vorteil anbietet, verspricht oder gewährt, ist mit 
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen. 

(2) Wer 
 1. einem Beamten für die pflichtgemäße Vornahme oder Unterlassung eines 

Amtsgeschäftes (§ 304 Abs. 2) oder 
 2. einem leitenden Angestellten eines öffentlichen Unternehmens für die 

pflichtgemäße Vornahme oder Unterlassung einer Rechtshandlung (§ 305 
Abs. 2) für ihn oder einen Dritten einen nicht bloß geringfügigen Vorteil 
anbietet, verspricht oder gewährt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu sechs 
Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen, es sei 
denn, daß dem Täter daraus, daß er diesen Vorteil angeboten, versprochen 
oder gewährt hat, nach den Umständen kein Vorwurf gemacht werden 
kann. 

(2) Wer einem österreichischen Amtsträger oder Schiedsrichter, einem 
Amtsträger oder Schiedsrichter eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen 
Union oder einem Gemeinschaftsbeamten außer dem Fall des Abs. 1 im Hinblick 
auf dessen Amtsführung für ihn oder einen Dritten einen nicht bloß geringfügigen 
Vorteil anbietet, verspricht oder gewährt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu sechs 
Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. 

Verbotene Intervention Verbotene Intervention 
§ 308. (1) Wer wissentlich unmittelbar oder mittelbar darauf Einfluß nimmt, 

daß ein Beamter, ein leitender Angestellter eines öffentlichen Unternehmens, ein 
Mitglied eines allgemeinen Vertretungskörpers oder ein ausländischer Beamter 
eine in seinen Aufgabenbereich fallende Dienstverrichtung oder Rechtshandlung 
parteilich vornehme oder unterlasse und für diese Einflußnahme für sich oder 

§ 308. (1) Wer wissentlich unmittelbar oder mittelbar darauf Einfluss nimmt, 
dass ein dass ein Amtsträger, ein Mitglied eines inländischen verfassungsmäßigen 
Vertretungskörpers oder ein Schiedsrichter eine in seinen Aufgabenbereich 
fallende Dienstverrichtung oder Rechtshandlung parteilich vornehme oder 
unterlasse und für diese Einflussnahme für sich oder einen Dritten einen Vorteil 
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einen Dritten einen Vorteil fordert, annimmt oder sich versprechen läßt, ist mit 
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen. 

fordert, annimmt oder sich versprechen lässt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei 
Jahren zu bestrafen. 

... ... 
Öffentliche Unternehmen; leitende Angestellte entfällt (s. jedoch oben § 306a Abs. 3 und 4) 

§ 309. (1) Als öffentliches Unternehmen im Sinne der §§ 305 bis 308 gilt 
jedes Unternehmen, das von einer oder mehreren Gebietskörperschaften selbst 
betrieben wird oder an dem eine oder mehrere Gebietskörperschaften unmittelbar 
oder mittelbar mit mindestens 50 vH des Stamm-, Grund- oder Eigenkapitals 
beteiligt sind, jedenfalls aber jedes Unternehmen, dessen Gebarung der 
Überprüfung durch den Rechnungshof unterliegt. 

 

(2) Unter leitenden Angestellten sind Angestellte eines Unternehmens, auf 
dessen Geschäftsführung ihnen ein maßgeblicher Einfluss zusteht, zu verstehen. 
Ihnen stehen Geschäftsführer, Mitglieder des Vorstands oder Aufsichtsrats und 
Prokuristen ohne Angestelltenverhältnis gleich. 

 

 


